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1. Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung am Mittwoch, 3. Juli 2024 

 
Die Gemeindeverwaltung bleibt aufgrund einer internen Weiterbildung am Mittwoch,  
3. Juli 2024 den ganzen Tag geschlossen. Ab Donnerstag, 4. Juli 2024 sind wir gerne wieder 
zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 
 
 

2. Ferienzeit - reduzierte Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

 
Die Gemeindeverwaltung Henggart bleibt während der Zeit vom 22. Juli bis 4. August 2024 
für den Publikumsverkehr geschlossen. Für dringende Anliegen sind wir telefonisch wie folgt 
erreichbar. 
 

Hotline: 052 305 17 17 
Montag  8.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch  8.00 – 11.00 Uhr 
 

Während den reduzierten Öffnungszeiten können keine Dienstleistungen im Einwohner- 
kontroll-, Steuer-, Finanz- und Baubereich erbracht werden. Für dringende Anliegen im Sozi-
albereich dürfen Sie sich gerne an die Hotline wenden. Das Bestattungsamt wird auch wäh-
rend dieser Zeit nach telefonischer Voranmeldung bedient. Ab dem 5. August 2024 sind wir 
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.  
 
Besten Dank für Ihr Verständnis – das Verwaltungsteam Henggart 
 
 

3. Papier- und Kartonsammlung  
 

Die nächste Altpapier- und Kartonsammlung wird am Samstag, 29. Juni 2024 
durchgeführt. Verantwortlich ist der Frauenturnverein. Bitte stellen Sie Ihr Alt-
papier und Karton bis 07.30 Uhr getrennt und gebündelt gut sichtbar an den 
Strassenrand. 
 
 

4. Wahlanordnung Primarschulpflege Henggart 2022-2026 

  

Ersatzwahl eines Mitglieds für die Primarschulpflege Henggart für den Rest der Amts-
dauer 2022-2026 
 

Der Bezirksrat Andelfingen hat mit Beschluss vom 30. April 2024 dem Gesuch von Roland Zein-
dler, Henggart, unter Verdanken der geleisteten Dienste als Mitglied der Primarschulpflege 
Henggart entlassen.  

 

Bitte wenden!  

 

 



 

1. Für den Rest der Amtsdauer 2022-2026 ist folgende Ersatzwahl vorzunehmen: 

➢ 1 Mitglied der Primarschulpflege Henggart 

2. Für die Durchführung dieser Ersatzwahl gelten die Bestimmungen des Gesetzes über 
die politischen Rechte (§§ 48 ff. GPR) über die stille Wahl (§§ 54 f. GPR) in Verbindung 
mit Art. 8 der Gemeindeordnung (GO). 

3. Bei Mehrheitswahlen ist ein Vorverfahren nach §§ 49-53 GPR durchzuführen (§ 48 
GPR). Wahlvorschläge hierfür müssen spätestens bis am 7. August 2024, 16.00 Uhr, 
dem Gemeinderat Henggart, Flaachtalstrasse 15, 8444 Henggart, eingereicht werden. 
Zur Wahrung dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt beim Ge-
meinderat eingetroffen sein (§ 7a Verordnung über die politischen Rechte). 

4. Als Mitglied der Primarschulpflege vorschlagbar ist jede stimmberechtigte Person, die 
ihren politischen Wohnsitz im Kanton hat (§ 23 GPR und Art. 4 Abs. 2 GO). 

5. Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Be-
ruf, Adresse und Parteizugehörigkeit zu bezeichnen. Zudem kann zusätzlich oder an-
stelle des Vornamens der Name angegeben werden, unter dem die Person politisch 
oder im Alltag bekannt ist (Rufname). 

6. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde unter 
Angabe von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeich-
net sein. Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur ei-
nen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung 
versehen werden. 

7. Die vorläufigen Wahlvorschläge werden nach Ablauf der ersten Frist veröffentlicht. In-
nert einer zweiten Frist von 7 Tagen, von der Publikation an gerechnet, können die Vor-
schläge geändert oder zurückgezogen werden, oder es können auch neue Wahlvor-
schläge eingereicht werden. 

8. Der Gemeinderat Henggart erklärt die Vorgeschlagene bzw. den Vorgeschlagenen als 
gewählt, wenn die Voraussetzungen für eine stille Wahl gemäss § 54a Abs. 1 GPR erfüllt 
sind. Sind die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt, wird am 24. November 
2024 (mit allfälligem zweitem Wahlgang am 9. Februar 2025) eine Urnenwahl durch-
geführt.  

9. Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den zweiten Wahlgang. Bis  
3. Dezember 2024, 11.00 Uhr können beim Gemeinderat Henggart, Flaachtalstrasse 15, 
8444 Henggart gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue Wahlvorschläge ein-
gereicht werden. 

10. Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen 
Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim 
Bezirksrat Andelfingen, Schlossgasse 14, Postfach 281, 8450 Andelfingen, schriftlich 
Stimmrechtsrekurs erhoben werden. Die Rekursfrist muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten. 

Formulare für Wahlvorschläge können bei der Gemeindeverwaltung Henggart,   
Flaachtalstrasse 15, 8444 Henggart, gemeinde@henggart.ch, Telefon 052 305 17 17 oder via 
Homepage www.henggart.ch bezogen werden. 
  

26. Juni 2024 
 Der Gemeinderat Henggart  
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5. Bauausschreibung 2024/11 

 
Gesuchsteller: Heinrich Lienhard, Rebbergstrasse 10, 8444 Henggart 
 
Projektverfasser/Vertretung der Bauherrschaft: B + C Wärmetechnik GmbH,  
Hünikerstrasse 2, 8444 Henggart 
 

Bauvorhaben: Aufstellen L/W-Wärmepumpe (aussen), Kat.-Nr. 103, Rebbergstrasse 10,  
Kernzone K 
 

Planauflage: Die Pläne liegen 20 Tage ab Ausschreibungsdatum bei der Gemeindeverwaltung 
auf. Erfolgt die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so gilt das Datum der letzten 
Ausschreibung. 
 

Rechtsbehelf: Während der Planauflage können Baurechtsentscheide schriftlich bei der Baube-
hörde eingefordert werden. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat das Rekurs-
recht verwirkt. Für die Zustellung baurechtlicher Entscheide wird eine Kanzleigebühr von 
Fr. 100.-- erhoben. 
 
 

6. Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit (ursprünglich Arbeitsgruppe Tempo 30) 

 
An der Gemeindeversammlung hat sich die Arbeitsgruppe Verkehrssicherheit vorgestellt. 
Diese Arbeitsgruppe hat vom Gemeinderat die Aufgabe erhalten, die Verkehrssituation in 
Henggart zu analysieren und allfällige Anpassungen zu erarbeiten. Wir bitten die Bevölkerung, 
bei Umfragen und Anlässen der Arbeitsgruppe zahlreich mitzuwirken. Sie haben nun die Mög-
lichkeit, die Zukunft unseres Verkehrs massgebend mitzugestalten. Die Arbeitsgruppe wird 
unter Umständen zur Dokumentation von einzelnen Verkehrssituationen im Dorf Fotos erstel-
len, dabei wird der Datenschutz jederzeit eingehalten. 
 

Die Arbeitsgruppe besteht derzeit aus folgenden Mitgliedern: 
 

Christian Mullis (Leiter der Arbeitsgruppe, erreichbar unter christian@mullis.ch für Rückmel-
dungen oder Anmerkungen), Thomas Bergauer, Ulrich Heeb, Raphael Künzi, Dieter Hermann 
und Andreas Wyler (als Vertreter der Gemeinde, erreichbar unter andreas.wyler@heng-
gart.ch ) 
 

Interessieren Sie sich ebenfalls für die Arbeitsgruppe und möchten etwas zu unserem Gemein-
deleben beisteuern? Gerne dürfen Sie sich bei Christian Mullis oder Andreas Wyler melden. 
 
 

7. Halbanschluss A4 Henggart – Vorinformation Umbau im Jahr 2025  

 
Von April bis September 2025 wird der Halbanschluss Henggart umgebaut. Die Umgestaltung 
wird sehr umfangreich ausfallen und der Halbanschluss in Richtung Winterthur wird mittels 
eines Kreisels entschärft. Der Umbau findet vor allem aus Verkehrssicherheitsgründen statt, 
da leider immer wieder schwere Unfälle zu verzeichnen sind. Mit dem Umbau des Anschlusses 
wird dem entgegengewirkt. Weitere Informationen und ein detailliertes Bauprogramm wer-
den wir Ihnen rechtzeitig zustellen. 

 

Bitte wenden!  
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8.  Infopavillon on Tour – Türöffnung ASTRA Info  

 
ASTRA: 080260 N04/08 Kleinandelfingen – Winterthur Nord, Engpass 
 
Türöffnung ASTRA Infopavillon und Auskunft vor Ort: 2. Juli, 17.30–19.30 Uhr 
 
Am 2. Juli um 17.30 Uhr öffnet der Infopavillon zum Ausbau der Weinlandautobahn seine Türe 
in Henggart. Das Bundesamt für Strassen ASTRA ist vor Ort und gibt Auskunft bis 19.30 Uhr. 
Kommen Sie vorbei: Parkplatz bei der Primarschule an der Hiltistrasse 10. 
 
Nach dem gelungenen Tourstart im Juni in Hettlingen macht der Infopavillon vom 2. bis 28. Juli 
2024 den zweiten Stopp in Henggart. Schauen Sie rein, der Infopavillon ist frei zugänglich.  
 
Ab 2025 startet der Ausbau der Weinlandautobahn zwischen Kleinandelfingen und der 
Verzweigung Winterthur Nord von zwei auf vier Fahrspuren. Was bedeuten diese Bauarbeiten 
für die umliegenden Gemeinden? Was wird genau gemacht? Das ASTRA gibt erste spannende 
Einblicke mit dem mobilen Infopavillon vor Ort.  
 
 

9. Update zur Wohnlösung Asyl 

 
Am 23. Mai 2024 hat der Gemeinderat einen Kredit als gebundene Ausgabe gemäss § 103 des 
Gemeindegesetzes über CHF 920'000.00 (inkl. MwSt.) für das Projekt Wohnlösung Asyl 
(Parzelle 1855, Wiesäcker) bewilligt. Dieser Beschluss wurde am 26. Mai 2024 mit einer 
Rekursfrist bis zum 31. Mai 2024 veröffentlicht. Es wurden diesbezüglich Rekurse eingereicht. 
Aufgrund des nun laufenden Verfahrens ruht das Projekt bis zu einem rechtskräftigen 
Entscheid. 
 

Unabhängig davon wird die Erhöhung der Aufnahmequote von 1,3% auf 1,6% durch den Kan-
ton am 1. Juli 2024 wirksam. Die Gemeinde Henggart steht in Austausch mit den zuständigen 
Stellen und hat über die aktuelle Lage informiert. Trotzdem könnten weitere Zuweisungen 
nach Henggart erfolgen.  
 

Der Gemeinderat sucht weiterhin aktiv nach Wohnraum und Lösungen. In diesem Zusammen-
hang appellieren wir erneut an die Bevölkerung: Wenn Sie eine ungenutzte Wohnung, ein 
Zimmer oder einen anderen Raum mit Nasszelle, Küche und Heizung anbieten können, mel-
den Sie sich bitte bei uns. Wir sind für alle Möglichkeiten für leerstehende Einzelwohnungen, 
Mehrfamilienhäuser oder andere bewohnbare Liegenschaften offen. Die Wohnungen sollten 
allerdings mindestens 6 Monate zur Verfügung stehen. Wir als Gemeinde würden den Wohn-
raum anmieten und als Hauptmieter auftreten. Der Wohnraum wird anschliessend den Per-
sonen aus dem Asylbereich untervermietet. 
 

Melden können sie sich gerne via Mail an soziales@henggart.ch oder während der Öffnungs-
zeiten persönlich oder per Telefon an 052 305 17 14. 
 

Zudem wird die Wylandhalle als mögliche Notunterkunft in Betracht gezogen. Wir hoffen, dass 
eine Umrüstung nicht notwendig sein wird, bereiten uns jedoch auf diese Eventualität vor. 
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10.    Strassenfest Henggart vom 6. Juli 2024 / temporäre Verkehrsanordnung 

 
Am 6. Juli 2024 findet das Strassenfest Henggart statt. Deshalb wird die Dorfstrasse ab Samstag, 
6. Juli 2024, 07.00 Uhr bis Sonntag, 7. Juli 2024, ca. 16.00 Uhr im Abschnitt Flaachtalstrasse bis 
Kirchgasse gesperrt. Die Umleitungen erfolgen über die Hinterdorfstrasse respektive über die 
Bahnstrasse und Hiltistrasse. 
 
Die entsprechenden Absperrungen und Signalisationen erfolgen mit dem offiziellen Material 
des Tiefbauamts Kleinandelfingen. Die betroffenen Anwohner wurden rechtzeitig über die 
temporäre Verkehrsbeschränkung informiert. Der Zugang für Rettungsfahrzeuge bleibt 
jederzeit gewährleistet.  
 
Das Organisationskomitee bittet die Henggarter Bevölkerung um Verständnis und freut sich 
über viele Besucher. Damit unser Dorf in festlichem Glanz erstrahlt, bitten wir alle, nach 
Möglichkeit ihre Fahnen aufzuhängen und die Häuser zu schmücken. Für Ihren Beitrag zu einem 
gelungenen Strassenfest danken wir im Voraus bestens. 
 
 
 

11. Sommerferien -> Ferienzeit: Prüfen Sie die Gültigkeit Ihrer Reisedokumente 

 
Die Sommerferien nahen und damit auch die Ferienzeit. Gerne möchten wir Sie daran erin-
nern, die Gültigkeit Ihrer Ausweisdokumente frühzeitig zu überprüfen.  
Für die Erneuerung Ihrer Identitätskarte können Sie gerne am Schalter der Einwohnerkontrolle 
vorbeikommen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit: 
 

• alte Identitätskarte oder polizeiliche Verlustanzeige 

• aktuelles Passfoto (nicht älter als ein Jahr) gemäss Fotomustertafel  

• das Passfoto wird auch in elektronischer Form (E-Mail/ USB Stick) akzeptiert 

• CHF 70.- pro Erwachsener / CHF 35.- pro Kind 
 

Es ist zu beachten, dass Minderjährige in Begleitung eines sorgeberechtigten Elternteils er-
scheinen müssen und Kinder ab 7 Jahren ihre Ausweise selbst unterschreiben. Die Bearbei-
tungszeit für die neue ID beträgt maximal 10 Arbeitstage. 
 

Für die Beantragung eines neuen Passes oder des Kombiangebots, das aus Pass und Identi-
tätskarte besteht, ist das kantonale Passbüro zuständig. Den Antrag und die anschliessende 
Terminvereinbarung zur Erfassung der biometrischen Daten wickeln Sie am besten online über 
www.zh.ch/pass oder telefonisch unter 043 259 73 73 ab. 
 
 
 

12. Korrektur: Sprechstunde des Gemeindepräsidenten am 8. Juli 2024 (nicht 1. Juli 2024) 

 
Entgegen den letzten Bekanntmachungen vom 14. Juni 2024 findet die nächste Sprechstunde 
des Gemeindepräsidenten statt am: Montag, 8. Juli 2024 von 17.00 bis 18.30 Uhr im Gemein-
dehaus. Wir bitten Sie, sich am Schalter der Einwohnerkontrolle anzumelden. 
 
 

Henggart, 28. Juni 2024 
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